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Der Verkehrsversuch als modernes Instrument der Verkehrspla-
nung und Testraum für die Mobilitätswende
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

26.08.2024 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
02.09.2024 Bauausschuss Öffentlich zur Kenntnisnahme

Anlass:

Antrag des AM Thomas Markus Leber (FDP) im Bauausschuss am 21.02.2022 
(VO/2022/10845):

„Gleich mehrere in jüngster Zeit von der Verwaltung initiierte Verkehrsversuche wurden im 
Ausschuss, aber auch in der Öffentlichkeit zum Teil kontrovers diskutiert.
Grund genug dieses mit der Novellierung der Straßenverkehrsordnung am 28.04.2020 ge-
stärkte Instrument der modernen Verkehrsplanung in Form eines Berichtes vorstellen.

Der Bürgermeister wird gebeten bis zum Sommer das Instrument des Verkehrsversuches in 
Form eines Berichtes dem Ausschuss und damit der breiten Öffentlichkeit vorzustellen.
Ziel ist es ein gemeinsames Verständnis für dieses wichtige Instrument der modernen Ver-
kehrsplanung zu entwickeln.

Folgende Punkte sollten berücksichtigt werden:

 Was ist ein Verkehrsversuch?
 Auf welcher rechtlichen Grundlage kann ein Verkehrsversuch angeordnet werden?
 Welche Ziele werden mit einem Verkehrsversuch verfolgt?
 Was sind die zentralen Bestandteile eines Verkehrsversuches?
 Was unterscheidet den Verkehrsversuch von anderen Maßnahmen der Verkehrspla-

nung?
 Was sind die wichtigsten Argumente für den Verkehrsversuch? Welche Chancen er-

öffnet er?
 Welche Bedeutung hat die Beteiligung von verschiedenen Akteurs- und Interessen-

gruppen für den Prozess?
 Welche Bedeutung hat die Kommunikation als Form der Einbindung aller Beteiligten 

für den Prozess? Wie wird die Kommunikation geplant und umgesetzt?
 Welche Akteursgruppen werden idealerweise mit welchem Vorlauf und auf welche 

Weise informiert bzw. zu ihren Anliegen angehört? Wie werden wichtige Multiplikato-
ren (aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft) in die Umsetzung eingebunden?
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 Wie könnte ein Rahmenprogramm zu einem Verkehrsversuch idealerweise ausse-
hen? Welche Veranstaltungen sind im Vorfeld, sowie im laufenden Prozess sinnvoll?

 Welche Bedeutung haben Widerstände für den Prozess? Wie ist mit ihnen umzuge-
hen?

 Was sind die zentralen Meilensteile eines Verkehrsversuches?
 Wie kann ein Verkehrsversuch finanziert werden?
 Wer koordiniert die infrastrukturellen Veränderungen?
 Wie werden Rettungswege, Krankentransporte, Lieferverkehre berücksichtigt?
 Wie werden Interessen der Anwohner und Anlieger berücksichtigt, zum Beispiel im 

Hinblick auf Erreichbarkeit und alternative Parkmöglichkeiten?
 Wie wird der Planungsverlauf kontrolliert?
 Wie wird der Verkehrsversuch dokumentiert?
 Wie wird der Verkehrsversuch evaluiert?
 Was folgt aus dem Verkehrsversuch? Wie geht mit der Thematik weiter?
 Wie können die Ergebnisse für die örtliche Politik aufbereitet und genutzt werden?“

Bericht:

Die Straßenverkehrsbehörden können nach § 45 Abs. 1 Satz 1 der Straßenverkehrsordnung 
(StVO) bestimmte Straßen oder Straßenstrecken aus Gründen der Sicherheit und Ordnung 
beschränken oder verbieten oder den Verkehr umleiten.

Das gleiche Recht haben sie nach § 45 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 StVO 

 zur Erprobung geplanter verkehrssichernder oder verkehrsregelnder Maßnahmen 
(Versuchsklausel der StVO).

Verkehrsversuche dürfen nur dann angeordnet werden, wenn eine konkrete Gefahr vorliegt 
und nicht sicher ist, welche Maßnahmen nach der StVO geeignet sind, um diese konkrete 
Gefahr zu beseitigen. Eine konkrete Gefahr für die Sicherheit und Ordnung ist immer dann 
gegeben, wenn ein Zustand eintritt, der bei weiterem ungehinderten Ablauf objektiv mit hin-
reichender Wahrscheinlichkeit zu einer Verletzung eines oder mehrerer Schutzgüter der öf-
fentlichen Sicherheit oder Ordnung führt. Objektive Gefahren sind solche, die z. B. durch 
Verkehrserhebungen, Unfalldaten, Immissionsmessungen etc. nachprüfbar sind. Subjektive 
Einschätzungen, Gefahrenvermutungen erfüllen diese Voraussetzung nicht. Ebenso müssen 
Schutzgüter der öffentlichen Sicherheit betroffen sein. Die maßgebenden Schutzgüter sind 
Leib, Leben, Gesundheit, Freiheit, Ehre und Eigentum, sowie die Unversehrtheit der Rechts-
ordnung und ihre staatlichen Einrichtungen. Das Schutzgut „Gesundheit“ kann bspw. auch 
durch Umweltkriterien, wie z. B. eine unzumutbar hohe Abgas- oder Lärmbelastung für die 
Anwohnenden, betroffen sein.

Damit handelt es sich um eine „Experimentierklausel“ in einem eng vorgegebenen Rahmen, 
aber kein Experimentieren um des Experimentierens willens. Es dürfen keine Zweifel dar-
über vorliegen, ob eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit vorliegt, sondern lediglich dar-
über welche Maßnahmen zur Beseitigung der Gefahrenlage erforderlich und geeignet sind.

Ein rechtmäßiger Verkehrsversuch setzt daher ein systematisches Vorgehen der Straßen-
verkehrsbehörde voraus und erfordert eine sorgfältige Bestandsaufnahme sowie eine Bewer-
tung derjenigen Umstände, die korrekturbedürftig sind und das Aufzeigen derjenigen ver-
kehrsregelnden Maßnahmen, die geeignet und erforderlich sein können, um die Gefahrensi-
tuation auf Dauer zu beseitigen. Bei einem Verkehrsversuch dürfen nur Mittel zur Anwen-
dung kommen, die nach der StVO rechtmäßig angeordnet werden können; keine Fantasie-
maßnahmen, die später nicht angeordnet werden können.
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Ziel ist ein Erkenntnisgewinn über die Wirksamkeit der eingesetzten verkehrssichernden 
oder verkehrsregelnden Maßnahmen. Das setzt eine regelkonforme Anwendung der Maß-
nahmen nach der StVO unter Einhaltung aller Sicherheitsaspekte voraus.

Der Verkehrsversuch ist eine Maßnahme zur Gefahrenabwehr und damit eine hoheitliche 
Aufgabe (Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung). Hier sind enge Vorgaben in der Ausgestaltung 
des Versuchs zu beachten. Die im Versuch vorgenommenen Verkehrsänderungen können, 
müssen aber nach Abschluss des Versuchs nicht zwingend in eine dauerhafte Anordnung 
überführt werden. 
Im Gegenzug hat die reguläre Verkehrsplanung als Selbstverwaltungsaufgabe keinen Er-
kenntnisgewinn als Ziel. Die Maßnahmen und Ziele orientieren sich nicht zwingend an einer 
konkreten Gefahrenlage; sie genießen daher einen größeren Gestaltungsspielraum bei der 
Ausgestaltung von Verkehrsräumen. Über die Bauleitplanung und Flächennutzungsplanung 
kann die Gemeinde Bereiche und Verkehrsräume definieren, die eine Verkehrsberuhigung (Tem-
po 30 Zonen) erfahren sollen, z. B. wie beim Konzept zur verkehrsberuhigten Altstadt, konzeptio-
nelle Umgestaltung von Stadtteilen, der Freiraumplanung (Grünanlagen etc.), Nutzung von Plät-
zen (Koberg, Klingenberg), Bau von Parkhäuser für Fahrräder, Bau von neuen Verkehrswegen 
wie z. B. der neuen Stadtgrabenbrücke usw. Bei der Verkehrsplanung sind die Grenzen zwischen 
Hoheitsrecht und Selbstverwaltungsrecht fließend. Das „freie Gestaltungsrecht“ der Gemeinde im 
Rahmen der Selbstverwaltung wird in aller Regel durch die Vorschriften des Straßenverkehrs-
rechts begrenzt.

Die Kommunikation und die Einbindung von Beteiligten stellt ein wichtiges Element des Ge-
staltungsprozesses dar, um Anhaltspunkte zur Wirkung und Akzeptanz des geplanten Ver-
suchs zu erlangen. Die Einbeziehung der Beteiligten erfolgt zumeist über Projektgruppen.

Da Verkehrsversuche auf der Grundlage des Gefahrenabwehrrechts, der Straßenverkehrs-
ordnung (StVO) und dem Landesverwaltungsgesetz für Schleswig-Holstein (LVwG-SH) erfolgen, 
richtet sich die vorgeschriebene Beteiligung nach § 45 Abs. 1 StVO und I. Nr. 1 der Verwal-
tungsvorschriften zu § 45 StVO. Hiernach sind zwingend der Straßenbaulastträger und die 
Polizei zu hören. Andere Akteur:innen können nach billigem Ermessen der Straßenverkehrs-
behörde einbezogen werden. Je nach Art und Umfang eines Verkehrsversuchs ist es üblich, 
auch andere Betroffene, z. B. Feuerwehr, Stadtverkehr Lübeck, Anwohner:innen, Politik, 
Wirtschaft oder Interessensverbände (ADFC oder Behindertenverbände), zu beteiligen. Die 
Beteiligung der Politik erfolgt regelmäßig über die Gremien der Hansestadt Lübeck. Externe 
Beteiligte werden zumeist über Projektgruppen einbezogen. Andere externe Akteur:innen 
können z. B. über Informationsveranstaltungen, Workshops oder medial (z. B. Informationen 
über Internetseiten) einbezogen werden. 
Soweit auch andere Akteur:innen als die nach der StVO vorgeschriebenen Beteiligten einbe-
zogen werden, werden die vorgebrachten Argumente gehört und gewertet. Etwaige Anre-
gungen, Bedenken, Widerstände stellen wichtige Indizien zur Akzeptanz des beabsichtigten 
Verkehrsversuchs dar und ermöglichen es, im Vorfeld Korrekturen vorzunehmen.

Als Teil eines rechtskonformen und systematischen Vorgehens bei der Durchführung eines 
Verkehrsversuchs ist die Dokumentation der im Versuch gewonnenen Erkenntnisse zwin-
gend. In welchem Umfang diese Dokumentation erfolgt, ist auch von der Art und dem Um-
fang des Verkehrsversuchs abhängig. Für bedeutende Projekte und mit einer Vielzahl betrof-
fener Akteur:innen empfiehlt sich eine umfassende Evaluierung. Viele Kommunen greifen 
hierbei auf externe Gutachter:innen (z. B. Hochschulen, Forschungsinstitute oder Verkehrs-
ingenieurbüros) zurück. Eine Evaluierung soll dazu dienen, die wesentlichen Fragestellungen 
im Hinblick auf das Mobilitätsverhalten, die Verkehrsentwicklung/Verkehrsverlagerung, den 
Verkehrsfluss, Lärmschutz, Luftqualität und die Sicherheit zu beleuchten, um Erkenntnisse 
darüber zu gewinnen, wie z. B. Verkehrsräume zukünftig neu aufgeteilt werden können. Zu 
einer Evaluierung gehören auch die Auswertung und die Veröffentlichung des Evaluationsbe-
richts am Ende des Verkehrsversuchs. 

Im Falle des Verkehrsversuchs in der Fackenburger Allee können die untersuchten Themen 
und deren Ergebnisse dem Evaluationsbericht (VO/2024/13439) entnommen werden.
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Ziel eines Verkehrsversuchs ist der Erkenntnisgewinn. Eine Umsetzung der erprobten Maß-
nahmen muss nicht zwingend erfolgen. Die Erkenntnisse aus dem Verkehrsversuch können 
aber auch auf andere Handlungsfelder/Verkehrssituationen übertragen werden. Aus Ver-
kehrsversuchen lassen sich somit wichtige Erkenntnisse für die übergeordnete, strategische 
Planung, beispielsweise die Verkehrsentwicklungsplanung, ableiten. Ebenso können diese 
Erkenntnisse gewinnbringend in die Entscheidungsfindung der politischen Gremien einflie-
ßen.

Anlagen:

Senatorin Joanna Hagen
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